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► Nr.  VO/2024/13387
öffentlich

Lübeck, 14.06.2024
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Melanie Witt (E-Mail: melanie.witt@luebeck.de Telefon: 122 - 6158)

Bebauungsplan 12.01.00 - Solarpark Lübeck-Beidendorf - und der 
zugehörigen 152. Änderung des Flächennutzungsplans Aufstel-
lungsbeschlüsse
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

01.07.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
15.07.2024 Bauausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Für den im Stadtteil Stadtteil St. Jürgen in den Gemarkungen Beidendorf, Wulfsdorf und 
Blankensee gelegenen und im beiliegenden Übersichtsplan (Anlage 1) umgrenzten Be-
reich wird der Bebauungsplan 12.01.00 - Solarpark Lübeck-Beidendorf - aufgestellt. 

Der Flächennutzungsplan der Hansestadt Lübeck wird für den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes 12.01.00 im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB geändert (152. 
Änderung).

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes und der Änderung des Flächennutzungspla-
nes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung einer Photovol-
taik-Freiflächenanlage auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen im südlichen 
Stadtgebiet geschaffen werden.

2. Die Aufstellungsbeschlüsse sind gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu ma-
chen.

3. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll in Form eines zweiwöchi-
gen Aushanges einschließlich Einstellen der Unterlagen in das Internet durchgeführt 
werden.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
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1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
2.280 Wirtschaft und Liegenschaften Zustimmung
3.370 Feuerwehr Zustimmung
3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Zustimmung
3.700 Entsorgungsbetriebe Zustimmung
3.820 Stadtwald Zustimmung
4.041 Fachbereichsdienste Fachbereich 4 Zustimmung
4.401 Schule und Sport Zustimmung
4.491 Archäologie und Denkmalpflege Zustimmung
5.660 Stadtgrün und Verkehr Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Dem Beschluss zur Aufstellung eines Be-
bauungs-planes geht regelmäßig keine Öf-
fentlichkeitsbeteiligung voraus. Kinder und 
Jugendliche werden im weiteren Verfahren 
im Rahmen der Öffentlichkeits-beteiligun-
gen nach 
§ 3 BauGB beteiligt. Eine darüber hinaus-
gehende besondere Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen gemäß § 47 f GO ist 
nicht vorgesehen, da die Belange von Kin-
dern und Jugendlichen durch den aufzustel-
lenden Bebauungsplan nicht in besonderem 
Maße berührt werden.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
BauGB

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein, zu den mittelbaren finanziellen Aus-

wirkungen siehe Kapitel 5.1 der Begrün-
dung

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
X Ja – Begründung:

Die Auswirkungen der Umsetzung der Pla-
nung auf das Klima sowie vorgesehene 
Maßnahmen zum Klimaschutz werden im 
weiteren Verfahren ermittelt und in der Be-
gründung zum Bebauungsplan dargelegt.

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
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siehe Anlage 2.

Anlagen:

Anlage 1: Übersichtsplan zum Aufstellungsbeschluss
Anlage 2: Begründung zum Aufstellungsbeschluss samt Anhang

Senatorin Joanna Hagen
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